
Vorbereitung der Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben und 
Entlassung aus dem Strafvollzug

§ 56
(1) Die Vorbereitung der Wiedereingliederung aus dem Strafvollzug zu 
Entlassender in das gesellschaftliche Leben hat rechtzeitig zu erfolgen. 
Durch Einschätzung der während des Vollzuges der Strafe mit Freiheits
entzug erreichten Ergebnisse der Erziehung und der unmittelbar zur Vor
bereitung der Wiedereingliederung getroffenen Maßnahmen sind unter 
aktiver Einbeziehung der Strafgefangenen notwendige und zweckmäßige 
Vorschläge zu erarbeiten und Festlegungen zu treffen, die geeignet sind, die 
Wiedereingliederung allseitig zu sichern.
(2) Den für die Wiedereingliederung zuständigen staatlichen Organen sind 
rechtzeitig durch die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäu
ser entsprechende Vorschläge über Maßnahmen der Wiedereingliederung zu 
übermitteln. Vor der Entlassung sind Informationen über die allgemeine und 
berufliche Entwicklung während des Vollzuges sowie Hinweise zu den Fa
milienverhältnissen und für erforderlichenfalls einzuleitende Betreuung 
sowie medizinische Überwachungs- und Behandlungsmaßnahmen zu geben. 
Bei Strafaussetzung auf Bewährung sind diese Informationen zum Zeit
punkt der Antragstellung zu übermitteln.

Dazu § 58 der 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

(1) Sind spezielle Betreuungs-, Unterstützungs- bzw. Kontrollmaßnahmen 
erforderlich, ist den zuständigen Abteilungen Innere Angelegenheiten bzw. 
Abteilungen Volksbildung, Referat Jugendhilfe, der Räte der Kreise, Städte 
oder Stadtbezirke in der Regel 1 Jahr vor der Entlassung eine Zwischen
einschätzung über den Strafgefangenen mit Vorschlägen für seine Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben zu übermitteln.
(2) Die erforderlichen Informationen und Hinweise über jeden Strafgefan
genen sind unabhängig von der Zwischeneinschätzung mindestens 3 Monate 
vor der Entlassung an die zuständigen staatlichen Organe zu übersenden.
(3) Im Zusammenwirken mit den zuständigen Abteilungen Innere Angele
genheiten bzw. Abteilungen Volksbildung, Referat Jugendhilfe, sind per
sönliche Aussprachen mit Strafgefangenen und Vertretern von staatlichen 
Organen oder Betrieben, Expertengruppen, ehrenamtlichen Mitarbeitern 
oder Erziehungsberechtigten zu organisieren, wenn es im Interesse einer 
erfolgreichen Vorbereitung der Wiedereingliederung, insbesondere zur 
Fortsetzung der Berufsausbildung bei Jugendlichen, erforderlich ist.

§ 57
(1) Die Entlassung eines Strafgefangenen hat zu erfolgen, wenn die Strafzeit 
beendet ist, eine Strafaussetzung auf Bewährung gewährt wurde, ein 
Gnadenentscheid vorliegt, eine Unterbrechung des Vollzuges angeordnet ist 
oder die Voraussetzungen für den Vollzug weggefallen sind.
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